
Ausgewählte Vorschriften des Umsatzsteuergesetzes 

§ 1 Steuerbare Umsätze 

(1) Der Umsatzsteuer unterliegen die folgenden Umsätze: 

1. die Lieferungen und sonstigen Leistungen, die ein Unternehmer im Inland gegen 
Entgelt im Rahmen seines Unternehmens ausführt. Die Steuerbarkeit entfällt nicht, 
wenn der Umsatz auf Grund gesetzlicher oder behördlicher Anordnung ausgeführt wird 
oder nach gesetzlicher Vorschrift als ausgeführt gilt; 

4. die Einfuhr von Gegenständen im Inland oder in den österreichischen Gebieten 
Jungholz und Mittelberg (Einfuhrumsatzsteuer); 

5. der innergemeinschaftliche Erwerb im Inland gegen Entgelt. 

(2) Inland im Sinne dieses Gesetzes ist das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland mit 
Ausnahme des Gebiets von Büsingen, der Insel Helgoland, der Freizonen des Kontrolltyps 
I nach § 1 Abs. 1 Satz 1 des Zollverwaltungsgesetzes (Freihäfen),  der Gewässer und 
Watten zwischen der Hoheitsgrenze und der jeweiligen Strandlinie sowie der deutschen 
Schiffe und der deutschen Luftfahrzeuge in Gebieten, die zu keinem Zollgebiet gehören. 
Ausland im Sinne dieses Gesetzes ist das Gebiet, das danach nicht Inland ist. Wird ein 
Umsatz im Inland ausgeführt, so kommt es für die Besteuerung nicht darauf an, ob der 
Unternehmer deutscher Staatsangehöriger ist, seinen Wohnsitz oder Sitz im Inland hat, 
im Inland eine Betriebsstätte unterhält, die Rechnung erteilt oder die Zahlung empfängt. 

(2a) Das Gemeinschaftsgebiet im Sinne dieses Gesetzes umfasst das Inland im Sinne des 
Absatzes 2 Satz 1 und die Gebiete der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen 
Gemeinschaft, die nach dem Gemeinschaftsrecht als Inland dieser Mitgliedstaaten gelten 
(übriges Gemeinschaftsgebiet). Das Fürstentum Monaco gilt als Gebiet der Französischen 
Republik; die Insel Man gilt als Gebiet des Vereinigten Königreichs Großbritannien und 
Nordirland. Drittlandsgebiet im Sinne dieses Gesetzes ist das Gebiet, das nicht 
Gemeinschaftsgebiet ist. 

(3) Folgende Umsätze, die in den Freihäfen und in den Gewässern und Watten zwischen 
der Hoheitsgrenze und der jeweiligen Strandlinie bewirkt werden, sind wie Umsätze im 
Inland zu behandeln: 

1. die Lieferungen von Gegenständen, die zum Gebrauch oder Verbrauch in den 
bezeichneten Gebieten oder zur Ausrüstung oder Versorgung eines 
Beförderungsmittels bestimmt sind, wenn die Lieferungen nicht für das Unternehmen 
des Abnehmers ausgeführt werden; 

2. die sonstigen Leistungen, die nicht für das Unternehmen des Auftraggebers ausgeführt 
werden; 

3. die Lieferungen im Sinne des § 3 Abs. 1b und die sonstigen Leistungen im Sinne des 
§ 3 Abs. 9a; 

§ 1a Innergemeinschaftlicher Erwerb 

(1) Ein innergemeinschaftlicher Erwerb gegen Entgelt liegt vor, wenn die folgenden 
Voraussetzungen erfüllt sind: 

1. Ein Gegenstand gelangt bei einer Lieferung an den Abnehmer (Erwerber) aus dem 
Gebiet eines Mitgliedstaates in das Gebiet eines anderen Mitgliedstaates oder aus dem 
übrigen Gemeinschaftsgebiet in die in § 1 Abs. 3 bezeichneten Gebiete, auch wenn 
der Lieferer den Gegenstand in das Gemeinschaftsgebiet eingeführt hat,  

2. der Erwerber ist 
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a) ein Unternehmer, der den Gegenstand für sein Unternehmen erwirbt, oder 

b) eine juristische Person, die nicht Unternehmer ist oder die den Gegenstand nicht 
für ihr Unternehmen erwirbt,  

und 

3. die Lieferung an den Erwerber 

a) wird durch einen Unternehmer gegen Entgelt im Rahmen seines Unternehmens 
ausgeführt und 

b) ist nach dem Recht des Mitgliedstaates, der für die Besteuerung des Lieferers 
zuständig ist, nicht auf Grund der Sonderregelung für Kleinunternehmer steuerfrei.  

(2) Als innergemeinschaftlicher Erwerb gegen Entgelt gilt das Verbringen eines 
Gegenstandes des Unternehmens aus dem übrigen Gemeinschaftsgebiet in das Inland 
durch einen Unternehmer zu seiner Verfügung, ausgenommen zu einer nur 
vorübergehenden Verwendung, auch wenn der Unternehmer den Gegenstand in das 
Gemeinschaftsgebiet eingeführt hat. Der Unternehmer gilt als Erwerber. 

(3) Ein innergemeinschaftlicher Erwerb im Sinne der Absätze 1 und 2 liegt nicht vor, 
wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 

1. Der Erwerber ist 

a) ein Unternehmer, der nur steuerfreie Umsätze ausführt, die zum Ausschluss vom 
Vorsteuerabzug führen, 

b) ein Unternehmer, für dessen Umsätze Umsatzsteuer nach § 19 Abs. 1 nicht 
erhoben wird, 

c) ein Unternehmer, der den Gegenstand zur Ausführung von Umsätzen verwendet, 
für die die Steuer nach den Durchschnittssätzen des § 24 festgesetzt ist, oder 

d) eine juristische Person, die nicht Unternehmer ist oder die den Gegenstand nicht 
für ihr Unternehmen erwirbt,  

und 

2. der Gesamtbetrag der Entgelte für Erwerbe im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1 und des 
Absatzes 2 hat den Betrag von 12 500 Euro im vorangegangenen Kalenderjahr nicht 
überstiegen und wird diesen Betrag im laufenden Kalenderjahr voraussichtlich nicht 
übersteigen (Erwerbsschwelle). 

(4) Der Erwerber kann auf die Anwendung des Absatzes 3 verzichten. Der Verzicht ist 
gegenüber dem Finanzamt zu erklären und bindet den Erwerber mindestens für zwei 
Kalenderjahre. 

(5) Absatz 3 gilt nicht für den Erwerb neuer Fahrzeuge und verbrauchsteuerpflichtiger 
Waren. Verbrauchsteuerpflichtige Waren im Sinne dieses Gesetzes sind Mineralöle, 
Alkohol und alkoholische Getränke sowie Tabakwaren. 

§ 2 Unternehmer, Unternehmen 

(1) Unternehmer ist, wer eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit selbständig ausübt. 
Das Unternehmen umfasst die gesamte gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des 
Unternehmers. Gewerblich oder beruflich ist jede nachhaltige Tätigkeit zur Erzielung von 
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Einnahmen, auch wenn die Absicht, Gewinn zu erzielen, fehlt oder eine 
Personenvereinigung nur gegenüber ihren Mitgliedern tätig wird. 

§ 3 Lieferung, sonstige Leistung 

(1) Lieferungen eines Unternehmers sind Leistungen, durch die er oder in seinem Auftrag 
ein Dritter den Abnehmer oder in dessen Auftrag einen Dritten befähigt, im eigenen 
Namen über einen Gegenstand zu verfügen (Verschaffung der Verfügungsmacht). 

(1a) Als Lieferung gegen Entgelt gilt das Verbringen eines Gegenstandes des 
Unternehmens aus dem Inland in das übrige Gemeinschaftsgebiet durch einen 
Unternehmer zu seiner Verfügung, ausgenommen zu einer nur vorübergehenden 
Verwendung, auch wenn der Unternehmer den Gegenstand in das Inland eingeführt hat. 
Der Unternehmer gilt als Lieferer. 

(1b) Einer Lieferung gegen Entgelt werden gleichgestellt 

1. die Entnahme eines Gegenstandes durch einen Unternehmer aus seinem Unternehmen 
für Zwecke, die außerhalb des Unternehmens liegen; 

2. die unentgeltliche Zuwendung eines Gegenstandes durch einen Unternehmer an sein 
Personal für dessen privaten Bedarf, sofern keine Aufmerksamkeiten vorliegen; 

3. jede andere unentgeltliche Zuwendung eines Gegenstandes, ausgenommen Geschenke 
von geringem Wert und Warenmuster für Zwecke des Unternehmens. 

Voraussetzung ist, dass der Gegenstand oder seine Bestandteile zum vollen oder 
teilweisen Vorsteuerabzug berechtigt haben. 

(9) Sonstige Leistungen sind Leistungen, die keine Lieferungen sind. Sie können auch in 
einem Unterlassen oder im Dulden einer Handlung oder eines Zustandes bestehen. In 
den Fällen der §§ 27 und 54 des Urheberrechtsgesetzes führen die Verwertungs-
gesellschaften und die Urheber sonstige Leistungen aus. Die Abgabe von Speisen und 
Getränken zum Verzehr an Ort und Stelle ist eine sonstige Leistung. Speisen und 
Getränke werden zum Verzehr an Ort und Stelle abgegeben, wenn sie nach den 
Umständen der Abgabe dazu bestimmt sind, an einem Ort verzehrt zu werden, der mit 
dem Abgabeort in einem räumlichen Zusammenhang steht, und besondere Vorrichtungen 
für den Verzehr an Ort und Stelle bereitgehalten werden.  

(9a) Einer sonstigen Leistung gegen Entgelt werden gleichgestellt 

1. die Verwendung eines dem Unternehmen zugeordneten Gegenstandes, der zum vollen 
oder teilweisen Vorsteuerabzug berechtigt hat, durch einen Unternehmer für Zwecke, 
die außerhalb des Unternehmens liegen, oder für den privaten Bedarf seines 
Personals, sofern keine Aufmerksamkeiten vorliegen; 

2. die unentgeltliche Erbringung einer anderen sonstigen Leistung durch den 
Unternehmer für Zwecke, die außerhalb des Unternehmens liegen, oder für den 
privaten Bedarf seines Personals, sofern keine Aufmerksamkeiten vorliegen. 

§ 4 Steuerbefreiungen bei Lieferungen und sonstigen Leistungen 

Von den unter § 1 Abs. 1 Nr. 1 fallenden Umsätzen sind steuerfrei: 

1. a) die Ausfuhrlieferungen (§ 6) und die Lohnveredelungen an Gegenständen der 
Ausfuhr (§ 7), 

b) die innergemeinschaftlichen Lieferungen (§ 6a);  
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8. a) die Gewährung und die Vermittlung von Krediten, 

d) die Umsätze und die Vermittlung der Umsätze im Einlagengeschäft, im 
Kontokorrentverkehr, im Zahlungs- und Überweisungsverkehr und das Inkasso 
von Handelspapieren, 

e) die Umsätze im Geschäft mit Wertpapieren und die Vermittlung dieser Umsätze, 
ausgenommen die Verwahrung und die Verwaltung von Wertpapieren, 

f) die Umsätze und die Vermittlung der Umsätze von Anteilen an Gesellschaften und 
anderen Vereinigungen, 

i) die Umsätze der im Inland gültigen amtlichen Wertzeichen zum aufgedruckten 
Wert,  

10. a) die Leistungen auf Grund eines Versicherungsverhältnisses im Sinne des 
Versicherungsteuergesetzes. Das gilt auch, wenn die Zahlung des 
Versicherungsentgelts nicht der Versicherungsteuer unterliegt; 

b) die Leistungen, die darin bestehen, dass anderen Personen Versicherungsschutz 
verschafft wird;  

12. a) die Vermietung und die Verpachtung von Grundstücken, von Berechtigungen, für 
die die Vorschriften des bürgerlichen Rechts über Grundstücke gelten, und von 
staatlichen Hoheitsrechten, die Nutzungen von Grund und Boden betreffen, 

b) die Überlassung von Grundstücken und Grundstücksteilen zur Nutzung auf Grund 
eines auf Übertragung des Eigentums gerichteten Vertrages oder Vorvertrages, 

Nicht befreit sind die Vermietung von Wohn- und Schlafräumen, die ein Unternehmer 
zur kurzfristigen Beherbergung von Fremden bereithält, die Vermietung von Plätzen 
für das Abstellen von Fahrzeugen, die kurzfristige Vermietung auf Campingplätzen 
und die Vermietung und die Verpachtung von Maschinen und sonstigen Vorrichtungen 
aller Art, die zu einer Betriebsanlage gehören (Betriebsvorrichtungen), auch wenn sie 
wesentliche Bestandteile eines Grundstücks sind; 

14. die Umsätze aus der Tätigkeit als Arzt, Zahnarzt, Heilpraktiker, Physiotherapeut, 
Hebamme oder aus einer ähnlichen heilberuflichen Tätigkeit und aus der Tätigkeit als 
klinischer Chemiker. 

§ 6 Ausfuhrlieferung 

(1) Eine Ausfuhrlieferung (§ 4 Nr. 1 Buchstabe a) liegt vor, wenn bei einer Lieferung 

1. der Unternehmer den Gegenstand der Lieferung in das Drittlandsgebiet, 
ausgenommen Gebiete nach § 1 Abs. 3, befördert oder versendet hat oder 

2. der Abnehmer den Gegenstand der Lieferung in das Drittlandsgebiet, ausgenommen 
Gebiete nach § 1 Abs. 3, befördert oder versendet hat und ein ausländischer 
Abnehmer ist oder 

3. der Unternehmer oder der Abnehmer den Gegenstand der Lieferung in die in § 1 Abs. 
3 bezeichneten Gebiete befördert oder versendet hat und der Abnehmer 

a) ein Unternehmer ist, der den Gegenstand für sein Unternehmen erworben hat, 
oder 

b) ein ausländischer Abnehmer, aber kein Unternehmer, ist und der Gegenstand in 
das übrige Drittlandsgebiet gelangt.  

(2) Ausländischer Abnehmer im Sinne des Absatzes 1 Nr. 2 und 3 ist 

1. ein Abnehmer, der seinen Wohnort oder Sitz im Ausland, ausgenommen die in § 1 
Abs. 3 bezeichneten Gebiete, hat, oder 
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2. eine Zweigniederlassung eines im Inland oder in den in § 1 Abs. 3 bezeichneten 
Gebieten ansässigen Unternehmers, die ihren Sitz im Ausland, ausgenommen die 
bezeichneten Zollfreigebiete, hat, wenn sie das Umsatzgeschäft im eigenen Namen 
abgeschlossen hat. 

Eine Zweigniederlassung im Inland oder in den in § 1 Abs. 3 bezeichneten Gebieten ist 
kein ausländischer Abnehmer. 

§ 6a Innergemeinschaftliche Lieferung 

(1) Eine innergemeinschaftliche Lieferung (§ 4 Nr. 1 Buchstabe b) liegt vor, wenn bei 
einer Lieferung die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 

1. Der Unternehmer oder der Abnehmer hat den Gegenstand der Lieferung in das übrige 
Gemeinschaftsgebiet befördert oder versendet, 

2. der Abnehmer ist 

a) ein Unternehmer, der den Gegenstand der Lieferung für sein Unternehmen 
erworben hat, 

b) eine juristische Person, die nicht Unternehmer ist oder die den Gegenstand der 
Lieferung nicht für ihr Unternehmen erworben hat, oder 

c) bei der Lieferung eines neuen Fahrzeuges auch jeder andere Erwerber 

und 

3. der Erwerb des Gegenstandes der Lieferung unterliegt beim Abnehmer in einem 
anderen Mitgliedstaat den Vorschriften der Umsatzbesteuerung. 

(3) Die Voraussetzungen der Absätze 1 und 2 müssen vom Unternehmer nachgewiesen 
sein. Das Bundesministerium der Finanzen kann mit Zustimmung des Bundesrates durch 
Rechtsverordnung bestimmen, wie der Unternehmer den Nachweis zu führen hat. 

§ 12 Steuersätze 

(1) Die Steuer beträgt für jeden steuerpflichtigen Umsatz 16 [Ab 01.01.2007: 19] 
Prozent der Bemessungsgrundlage (§§ 10, 11, 25 Abs. 3 und § 25a Abs. 3 und 4). 

(2) Die Steuer ermäßigt sich auf 7 Prozent für die folgenden Umsätze: 

1. die Lieferungen, die Einfuhr und den innergemeinschaftlichen Erwerb der in der Anlage 
2 bezeichneten Gegenstände; 

2. die Vermietung der in der Anlage 2 bezeichneten Gegenstände; 

3. die Aufzucht und das Halten von Vieh, die Anzucht von Pflanzen und die Teilnahme an 
Leistungsprüfungen für Tiere; 

4. die Leistungen, die unmittelbar der Vatertierhaltung, der Förderung der Tierzucht, der 
künstlichen Tierbesamung oder der Leistungs- und Qualitätsprüfung in der Tierzucht 
und in der Milchwirtschaft dienen; 

6. die Leistungen aus der Tätigkeit als Zahntechniker sowie die in § 4 Nr. 14 Satz 4 
Buchstabe b bezeichneten Leistungen der Zahnärzte; 

7. a) die Eintrittsberechtigung für Theater, Konzerte und Museen, sowie die den Theater-
vorführungen und Konzerten vergleichbaren Darbietungen ausübender Künstler, 

b) die Überlassung von Filmen zur Auswertung und Vorführung sowie die 
Filmvorführungen, soweit die Filme nach § 6 Abs. 3 Nr. 1 bis 5 des Gesetzes zum 
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Schutze der Jugend in der Öffentlichkeit oder nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 bis 5 des 
Jugendschutzgesetzes vom 23. Juli 2002 (BGBl. I S. 2730, 2003 I S. 476) in der 
jeweils geltenden Fassung gekennzeichnet sind oder vor dem 1. Januar 1970 
erstaufgeführt wurden, 

c) die Einräumung, Übertragung und Wahrnehmung von Rechten, die sich aus dem 
Urheberrechtsgesetz ergeben, 

d) die Zirkusvorführungen, die Leistungen aus der Tätigkeit als Schausteller sowie die 
unmittelbar mit dem Betrieb der zoologischen Gärten verbundenen Umsätze;  

8. a) die Leistungen der Körperschaften, die ausschließlich und unmittelbar gemein-
nützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke verfolgen (§§ 51 bis 68 der 
Abgabenordnung). Das gilt nicht für Leistungen, die im Rahmen eines 
wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes ausgeführt werden, 

b) die Leistungen der nichtrechtsfähigen Personenvereinigungen und Gemeinschaften 
der in Buchstabe a Satz 1 bezeichneten Körperschaften, wenn diese Leistungen, 
falls die Körperschaften sie anteilig selbst ausführten, insgesamt nach Buchstabe a 
ermäßigt besteuert würden;  

9. die unmittelbar mit dem Betrieb der Schwimmbäder verbundenen Umsätze sowie die 
Verabreichung von Heilbädern. Das gleiche gilt für die Bereitstellung von 
Kureinrichtungen, soweit als Entgelt eine Kurtaxe zu entrichten ist; 

10. die Beförderungen von Personen im Schienenbahnverkehr mit Ausnahme der 
Bergbahnen, im Verkehr mit Oberleitungsomnibussen, im genehmigten Linienverkehr 
mit Kraftfahrzeugen, im Kraftdroschkenverkehr und im genehmigten Linienverkehr 
mit Schiffen sowie die Beförderungen im Fährverkehr 

a) innerhalb einer Gemeinde oder 

b) wenn die Beförderungsstrecke nicht mehr als fünfzig Kilometer beträgt.  

§ 13 Entstehung der Steuer und Steuerschuldner 

(1) Die Steuer entsteht 

1. für Lieferungen und sonstige Leistungen 

a) bei Berechnung der Steuer nach vereinbarten Entgelten (§ 16 Abs. 1 Satz 1) mit 
Ablauf des Voranmeldungszeitraums, in dem die Leistungen ausgeführt worden 
sind. Das gilt auch für Teilleistungen. Sie liegen vor, wenn für bestimmte Teile 
einer wirtschaftlich teilbaren Leistung das Entgelt gesondert vereinbart wird. Wird 
das Entgelt oder ein Teil des Entgelts vereinnahmt, bevor die Leistung oder die 
Teilleistung ausgeführt worden ist, so entsteht insoweit die Steuer mit Ablauf des 
Voranmeldungszeitraums, in dem das Entgelt oder das Teilentgelt vereinnahmt 
worden ist, 

b) bei der Berechnung der Steuer nach vereinnahmten Entgelten (§ 20) mit Ablauf 
des Voranmeldungszeitraums, in dem die Entgelte vereinnahmt worden sind.   
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§ 15 Vorsteuerabzug 

(1) Der Unternehmer kann die folgenden Vorsteuerbeträge abziehen: 

1. die gesetzlich geschuldete Steuer für Lieferungen und sonstige Leistungen, die von 
einem anderen Unternehmer für sein Unternehmen ausgeführt worden sind;  

2. die entrichtete Einfuhrumsatzsteuer für Gegenstände, die für sein Unternehmen nach 
§ 1 Abs. 1 Nr. 4 eingeführt worden sind; 

3. die Steuer für den innergemeinschaftlichen Erwerb von Gegenständen für sein 
Unternehmen; 

(2) Vom Vorsteuerabzug ausgeschlossen ist die Steuer für die Lieferungen, die Einfuhr 
und den innergemeinschaftlichen Erwerb von Gegenständen sowie für die sonstigen 
Leistungen, die der Unternehmer zur Ausführung folgender Umsätze verwendet: 

1. steuerfreie Umsätze, 

2. Umsätze im Ausland, die steuerfrei wären, wenn sie im Inland ausgeführt würden, 

3. unentgeltliche Lieferungen und sonstige Leistungen, die steuerfrei wären, wenn sie 
gegen Entgelt ausgeführt würden. 

 (3) Der Ausschluss vom Vorsteuerabzug nach Absatz 2 tritt nicht ein, wenn die Umsätze 

1.in den Fällen des Absatzes 2 Satz 1 Nr. 1 

 nach § 4 Nr. 1 bis 7, § 25 Abs. 2 oder nach den in § 26 Abs. 5 bezeichneten 
Vorschriften steuerfrei sind oder 

a)

b)nach § 4 Nr. 8 Buchstabe a bis g oder Nr. 10 Buchstabe a steuerfrei sind und sich 
unmittelbar auf Gegenstände beziehen, die in das Drittlandsgebiet ausgeführt 
werden;  

 
2.

 
in den Fällen des Absatzes 2 Satz 1 Nr. 2 und 3 

 nach § 4 Nr. 1 bis 7, § 25 Abs. 2 oder nach den in § 26 Abs. 5 bezeichneten 
Vorschriften steuerfrei wären oder 

a)

b)nach § 4 Nr. 8 Buchstabe a bis g oder Nr. 10 Buchstabe a steuerfrei wären und der 
Leistungsempfänger im Drittlandsgebiet ansässig ist.  

§ 16 Steuerberechnung, Besteuerungszeitraum und Einzelbesteuerung 

(1) Die Steuer ist, soweit nicht § 20 gilt, nach vereinbarten Entgelten zu berechnen. 
Besteuerungszeitraum ist das Kalenderjahr.  

§ 18 Besteuerungsverfahren 

(1) Der Unternehmer hat bis zum 10. Tag nach Ablauf jedes Voranmeldungszeitraums 
eine Voranmeldung nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck auf elektronischem Weg 
nach Maßgabe der Steuerdaten-Übermittlungsverordnung zu übermitteln, in der er die 
Steuer für den Voranmeldungszeitraum (Vorauszahlung) selbst zu berechnen hat; auf 
Antrag kann das Finanzamt zur Vermeidung von unbilligen Härten auf eine elektronische 
Übermittlung verzichten. Die Vorauszahlung ist am 10. Tag nach Ablauf des Voran-
meldungszeitraums fällig. 

(2) Voranmeldungszeitaum ist das Kalendervierteljahr. Beträgt die Steuer für das voran-
gegangene Kalenderjahr mehr als 6 136 Euro, ist der Kalendermonat Voranmeldungs-
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zeitraum. Beträgt die Steuer für das vorangegangene Kalenderjahr nicht mehr als 512 
Euro, kann das Finanzamt den Unternehmer von der Verpflichtung zur Abgabe der 
Voranmeldungen und Entrichtung der Vorauszahlungen befreien. 

§ 18a Zusammenfassende Meldung 

(1) Der Unternehmer im Sinne des § 2 hat bis zum 10. Tag nach Ablauf jedes Kalender-
vierteljahres (Meldezeitraum), in dem er innergemeinschaftliche Warenlieferungen 
ausgeführt hat, beim Bundesamt für Finanzen eine Meldung nach amtlich vorgeschrie-
benem Vordruck abzugeben (Zusammenfassende Meldung), in der er die Angaben nach 
Absatz 4 zu machen hat. Dies gilt auch, wenn er Lieferungen im Sinne des § 25b Abs. 2 
ausgeführt hat. Satz 1 gilt nicht für Unternehmer, die § 19 Abs. 1 anwenden. Sind dem 
Unternehmer die Fristen für die Abgabe der Voranmeldungen um einen Monat verlängert 
worden (§§ 46 bis 48 der Durchführungsverordnung), gilt diese Fristverlängerung 
für die Abgabe der Zusammenfassenden Meldung entsprechend. Für die Anwendung 
dieser Vorschrift gelten auch nichtselbständige juristische Personen im Sinne des § 2 
Abs. 2 Nr. 2 als Unternehmer. Die Landesfinanzbehörden übermitteln dem Bundesamt 
für Finanzen die erforderlichen Angaben zur Bestimmung der Unternehmer, die nach Satz 
1 zur Abgabe der Zusammenfassenden Meldung verpflichtet sind. Diese Angaben dürfen 
nur zur Sicherstellung der Abgabe der Zusammenfassenden Meldung verwendet werden. 
Das Bundesamt für Finanzen übermittelt den Landesfinanzbehörden die Angaben aus den 
Zusammenfassenden Meldungen, soweit diese für steuerliche Kontrollen benötigt werden.  

(4) Die Zusammenfassende Meldung muß folgende Angaben enthalten: 

1. für innergemeinschaftliche Warenlieferungen im Sinne des Absatzes 2 Nr. 1  

a) die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer jedes Erwerbers, die ihm in einem 
anderen Mitgliedstaat erteilt worden ist und unter der die innergemeinschaftlichen 
Warenlieferungen an ihn ausgeführt worden sind, und 

b) für jeden Erwerber die Summe der Bemessungsgrundlagen der an ihn 
ausgeführten innergemeinschaftlichen Warenlieferungen.  

2. für innergemeinschaftliche Warenlieferungen im Sinne des Absatzes 2 Nr. 2 

a) die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Unternehmers in den Mitgliedstaaten, 
in die er Gegenstände verbracht hat, und 

b) die darauf entfallende Summe der Bemessungsgrundlagen.  

§ 20 Berechnung der Steuer nach vereinnahmten Entgelten 

(1) Das Finanzamt kann auf Antrag gestatten, dass ein Unternehmer, 

1. dessen Gesamtumsatz (§ 19 Abs. 3) im vorangegangenen Kalenderjahr nicht mehr als 
125 000 Euro betragen hat, oder 

2. der von der Verpflichtung, Bücher zu führen und auf Grund jährlicher Bestands-
aufnahmen regelmäßig Abschlüsse zu machen, nach § 148 der Abgabenordnung 
befreit ist, oder 

3. soweit er Umsätze aus einer Tätigkeit als Angehöriger eines freien Berufs im Sinne des 
§ 18 Abs. 1 Nr. 1 des Einkommensteuergesetzes ausführt, 

die Steuer nicht nach den vereinbarten Entgelten (§ 16 Abs. 1 Satz 1), sondern nach 
den vereinnahmten Entgelten berechnet.  
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Ausgewählte Vorschriften des Umsatzsteuergesetzes 

§ 27a Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 

(1) Das Bundesamt für Finanzen erteilt Unternehmern im Sinne des § 2 auf Antrag 
eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer.  

§ 27b Umsatzsteuer-Nachschau 

(1) Zur Sicherstellung einer gleichmäßigen Festsetzung und Erhebung der Umsatzsteuer 
können die damit betrauten Amtsträger der Finanzbehörde ohne vorherige Ankündigung 
und außerhalb einer Außenprüfung Grundstücke und Räume von Personen, die eine 
gewerbliche oder berufliche Tätigkeit selbständig ausüben, während der Geschäfts- und 
Arbeitszeiten betreten, um Sachverhalte festzustellen, die für die Besteuerung erheblich 
sein können (Umsatzsteuer-Nachschau). Wohnräume dürfen gegen den Willen des 
Inhabers nur zur Verhütung dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit und 
Ordnung betreten werden. 

(2) Soweit dies zur Feststellung einer steuerlichen Erheblichkeit zweckdienlich ist, haben 
die von der Umsatzsteuer-Nachschau betroffenen Personen den damit betrauten 
Amtsträgern auf Verlangen Aufzeichnungen, Bücher, Geschäftspapiere und andere 
Urkunden über die der Umsatzsteuer-Nachschau unterliegenden Sachverhalte vorzulegen 
und Auskünfte zu erteilen. 
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